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1 Einleitung
1.1 Ausgangslage

Die rechtskräftigen Nutzungsplanungen der Gemeinden Ober- und Niedererlinsbach
wurden Ende der 1990er Jahre erstellt und 2000 resp. 2004 vom Kanton genehmigt. Im
Anschluss an die Fusion der beiden Gemeinden im Jahr 2006 wurden sowohl Bau- wie
Zonenreglement harmonisiert, nicht aber die Nutzungspläne (Bauzonenplan, Gesamt-
plan, Erschliessungsplan).

Laut § 10 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) ist eine Überprüfung alle 10
Jahre angezeigt. Vorgängig zur Überarbeitung der grundeigentümerverbindlichen Nut-
zungsplanung muss ein räumliches Leitbild erarbeitet werden. Die zu behandelnden As-
pekte dieses Leitbildes bedürfen einer fachübergreifenden Herangehensweise in den Be-
reichen Siedlung, Mobilität, Natur, Landschaft und Umwelt.

1.2 Umfang

Das Dossier der revidierten Ortsplanung umfasst folgende Dokumente:

Dokument Status Bestandteil
1. kant.

Vorprüfung

Bestandteil
2. kant.

Vorprüfung

Bestandteil
öffentliche

Auflage

Nutzungsplanung

Bauzonenplan Eigentümerverbindlich x x x

Gesamtplan Eigentümerverbindlich x x x

Erschliessungsplan Eigentümerverbindlich x x x

Naturgefahrenplan Eigentümerverbindlich x x

Waldfeststellungspläne Eigentümerverbindlich x x

Zonenreglement Eigentümerverbindlich x x x

Baureglement Eigentümerverbindlich x x x

Planungsbericht Informativ x x x

Grundlagen / Beilagen

Grundlagenbericht Informativ x x x

Kommunales Naturinventar  Informativ x x x

Kommunales Naturkonzept  Informativ x x

Mitwirkungsbericht Informativ x x

Auswertung kant. Vorprüfung Informativ x x

Der vorliegende Planungsbericht (gem. Art. 47 RPV) erläutert die Massnahmen auf
Stufe Nutzungsplanung. Er enthält keine Bestandes- oder Situationsanalysen. Diese sind
dem begleitenden Grundlagenbericht zu entnehmen.
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1.3 Abgrenzung OPR für die öffentliche Auflage

Für das Gestaltungsplangebiet JORE lag der Teilzonen- und Gestaltungsplan «JORE-
GP 1» bereits vom 1. bis 30. September 2023 öffentlich auf. Die in diesem Rahmen ein-
gegangenen Einsprachen wurden von der Gemeinde behandelt. Diese Planung befindet
sich nun im Genehmigungsverfahren beim Kanton und wird zeitnah durch den Regie-
rungsrat beschlossen. Gegen die Elemente aus diesem Teilzonen- und Gestaltungsplan
können im Rahmen der OP-Auflage folglich nicht noch einmal Einsprachen erhoben
werden.

Abbildung 1: Oben Teilzonenplan, unten Gestal-
tungsplan JORE GP 1 (Auflageexemplar von 2023)
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2 Räumliches Leitbild
Die massgebenden übergeordneten Planungen sowie weitere Grundlagen sind im beilie-
genden Grundlagenbericht aufgeführt, insbesondere:

- Eidgenössisches Raumplanungsgesetz
- Kantonaler Richtplan
- Agglomerationsprogramm AareLand
- Fachspezifische Grundlagen zu Siedlung, Mobilität, Natur, Landschaft und

Umwelt.

Auf kommunaler Stufe ist das am 26.11.2018 von der Gemeindeversammlung beschlos-
sene räumliche Leitbild die massgebliche Planungsgrundlage für die vorliegende Nut-
zungsplanung. Das Leitbild enthält auch Ziele, Strategien und Massnahmenvorschläge
über die Nutzungsplanung hinaus. Nachstehend sind jene Aspekte aus dem Leitbild
markiert, welche eine konkrete Umsetzung in der Nutzungsplanung erfahren.

Ortszentrum: erhalten und stärken
- höhere Anforderungen an Entwicklungs- /
Bauprozesse (qualitätssichernde Verfahren)
- Regelung publikumsorientierte Erdgeschoss-
nutzungen

Ebene: Weiterentwickeln und massvoll
verdichten
- Teilweise Aufzonungen auf W3
- Überlagerung W2+ (drittes Vollgeschoss
ohne Attika mit gestalterischen Anforderun-
gen)
- grosszügige Umsetzung Geschossflächen-
ziffer
- EFH / DFH in W3: eingeschränkte Weiter-
entwicklung, wenn keine zus. Wohneinheit
geschaffen wird

Hang: erhalten
- keine direkten Verdichtungsmassnahmen
- Nutzungsboni durch Harmonisierung Zo-
nenkategorie und Umsetzung Geschossflä-
chenziffer

Verdichtung und Transformation prüfen
(1./2. Prio.)
A - Maier-Areal /Jore: GP in Erarbeitung
B - Erzbachweg: GP in Erarbeitung
C - Platten: Überlagerung mit W2+
D - Rainlistrasse: GP-Pflicht, Aufzonungen
E - Steinmatt Nord: Aufzonung, GP-Pflicht
F - Steinmatt Süd: Um- und Aufzonungen
G - Oberred: GP-Pflicht

Arbeitsgebiete: erschliessen und über-
bauen
Dubenmoos: kein Handlungsbedarf
Dägermoos: Erschliessung sichergestellt

Nutzung überprüfen
- Reservezonen: Aufhebung aller bestehen-
der Reservezonen
- Gartenbauzone: Umzonung als Gnadenhof
(laufendes Verfahren)
- öBA Zone: noch offen, Gespräche am lau-
fen
- Aaremarkt: Umzonung von I zu GW3
- Pferdesportzone: Zonenbestimmungen
spezifiziert

Mögliche Siedlungserweiterung
- Schaffung neue Reservezone

Siedlungsrand gestalten
- neuer Bestimmung im Zonenreglement (§9
Abs. 5)

Abbildung 2: Leitbildkarte mit Umsetzungshinweisen

A
B

C

D

E
F

G
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3 Siedlung
3.1 Dimensionierung Siedlungsgebiet & Bauzone

Bevölkerungsziel
Ende 2021 hatte die Gemeinde Erlinsbach einen Bevölkerungsstand von 3'594 Einwoh-
nerInnen.
Im räumlichen Leitbild hat die Gemeinde folgende Bevölkerungsziele definiert:

- bis 2035 (Nutzungsplanung): 4‘000 bis 4‘300 Einwohnende
- bis ca. 2045 (räumliches Leitbild): max. 5‘000 Einwohnende

Für die Dimensionierung der Bauzonen sind die nächsten 15 Jahre massgebend.

Der Zielwert für 2035 ist massgebend für die Dimensionierung der Bauzone. Mit maxi-
mal 4’300 EinwohnerInnen liegt der Wert unter dem mittleren Szenario der massgeben-
den kantonalen Bevölkerungsprognose. Dieses nimmt für 2035 knapp 4’800 Personen
an. Das Fassungsvermögen der revidierten Bauzone liegt bei rund 4'500 EinwohnerIn-
nen, damit liegt es leicht über dem Wert aus der Nutzungsplanung und um 300 Personen
unter dem kantonalen Bevölkerungsszenario.

Dimensionierung Siedlungsgebiet
Die Grösse des gesamten Siedlungsgebiets (Bauzonen und Reservezonen) hat sich nach
der Revision leicht verkleinert, was insbesondere an der Aufhebung aller Reservezonen
liegt. Die Ausscheidung von «eingeschränkten» Bauzonen hat ebenfalls einen Einfluss
auf die Gesamtbilanz. Zwischen den Zonenarten gab es zudem grössere Verschiebungen:

- 1 Umklassierung der Pferdesportzone Trottenhof von einer Gewerbezone in
eine Sondernutzungszone (weitere Zone im Sinne von Art. 18 RPG)

- 2 Umzonierung des Aaremarkt von reiner Arbeitszone in eine Mischzone
- 3 Aufhebung aller Reservezonen (siehe nachfolgend)
- 4 Schaffung einer neuen Sondernutzungszone Energie & Freizeit

Fläche vor Revision Veränderung Fläche nach Revision

Wohn- und Mischzonen 82.53 ha + 0.56 ha 83.09

Arbeitszonen 13.41 ha - 6.78 ha 6.63

OEBA-Zonen 8.85 ha - 0.06 ha 8.79

Total Bauzonen 104.19 ha - 5.68 ha 98.51

Sondernutzungszonen 1.72 ha + 6.17 1, 4 ha 7.89

Grünzone, Uferschutzzone 2.53 ha + 0.59 ha 3.12

Total eingeschränkte Bauzonen 4.25 ha + 6.76 ha 11.01

Reservezonen 5.77 ha - 5.77 ha 0

Total Siedlungsgebiet 114.22 ha - 4.7 ha 109.52
Abbildung 3: Flächenbilanz Siedlungsgebiet
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Reservezonen
Die bestehenden Reservezonen wurden wie folgt geprüft:

Reservezone Eymatt Buholz Bodenacker Haumesser Weiermatt Oberredfeld

Fläche (ca.) 1.9 ha 0.5 ha 0.8 ha 1.1 ha 0.8 ha 0.7 ha

Lage Abseits Sied-
lungsschwer-

punkt

Grenzt an sensib-
les Ortsbild

Grenzt an sensib-
les Ortsbild

Siedlungsrand,
Hanglage

Von Bauzone
umgeben

Von Bauzone
umgeben

Strasse
(Breite)

(keine) < 4 m < 4 m ca. 5 m ca. 5 m > 5 m

öV-Güteklasse C C C D1/D2 D2/E D1

Distanz
Schule

700 m 500 m 350 m 200 m 400 m 700 m

Topografie flach ca. 10 % bis 15 % 15 % flach flach

FFF-Anteil 1.8 ha 0.3 ha 0.4 ha 1.1 ha (keine FFF) 0.7 ha

Dichte * möglich möglich möglich (möglich?) möglich möglich

Diverses Naturgefahren Oberflächenwas-
ser

Schiesslärm
Bach

Fazit aufheben aufheben aufheben aufheben aufheben aufheben
* Mindestdichte 50 E/ha gemäss Kantonaler Richtplan S-1.1.9

Abbildung 4: Umgang mit Reservezonen

Eine weitere Entwicklung in die Fläche im Ausmass der heutigen Reservezonen ist von
der Gemeinde nicht erwünscht und wurde auch im räumlichen Leitbild so festgehalten.
Grundsätzlich sollen folglich die Reservezonen aufgehoben werden. In Obererlinsbach
liegen die Reservezonen an zum Teil sehr peripheren Lagen oder grenzen direkt an sen-
sible Ortsbilder.  Auch die Schaffung einer allfällig «letzten» Reservezone im Gebiet Gal-
gen in Niedererlinsbach wird nicht weiterverfolgt, weil diese für eine künftige Einzonung
den kant. Anforderungen nicht oder nur sehr schwer genügt (öV-Erschliessung, dichte
Bebauung, Fruchtfolgeflächen). Insgesamt werden folglich rund 5.8 ha Reservezonen
aufgehoben.

Eymatt: aufheben
Buholz: aufheben
Bodenacker: aufheben

Hausmesser: aufheben

Weiermatt: aufheben

Oberredfeld:aufheben

Abbildung 5: Lokalisierung Reservezonen (Grundlage: Bauzonenplan SOGIS)
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Dimensionierung Bauzone
Insgesamt weist der revidierte Bauzonenplan unbebaute Bauzonen im Umfang von
13.1 ha aus (vgl. Plan im Anhang). Sie verteilen sich wie folgt:

- Wohn- und Mischzonen: 11.6 ha (theor. Potenzial für rund 825 Einwohner)
- Arbeitszonen: 1.2 ha
- OEBA-Zonen: 0.3 ha

Der revidierte Bauzonenplan besitzt ein theoretisches Fassungsvermögen von rund
4'550 Einwohnern, was einer Bevölkerungszunahme von ca.790 Personen entspricht.
Die grössten Reserven liegen dabei in folgenden Räumen (Details siehe Tabelle „Fas-
sungsvermögen“ im Anhang):

- unbebaute Parzellen in der Wohnzone (355 Personen)
- GP-Perimeter (364 Personen)

Ohne die Nachverdichtung wird ein Fassungsvermögen von bis zu 4'600 erreicht, was
ungefähr dem Leitbildziel fürs Jahr 2040 entspricht.

Baulandverfügbarkeit
Mittels einer Umfrage Ende 2019 wurden die Entwicklungs- oder Verkaufsabsichten der
Eigentümer von 55 unbebauten Parzellen in der Bauzone erhoben, mit folgenden Ergeb-
nissen. Der Übersichtsplan zur Umfrage ist im Anhang zu finden.

Abbildung 6: Auswertung Umfrage Bauland-
verfügbarkeit (Metron 2019)

Über die Hälfte der Befragten will kurz- bis mittelfristig eine Entwicklung in Angriff neh-
men. Weil kein akutes Problem mit Baulandhortung erkennbar ist, besteht für die Ge-
meinde kein Bedarf für bestehende, erschlossene Parzellen Verträge abzuschliessen. Die
grösseren Areale werden im Rahmen von Gestaltungsplänen entwickelt.

12

20

17 38

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Entwicklung kurzfristig

Entwicklung mittelfristig

Eigenbedarf

ja nein (keine Angabe)
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3.2 Wohn- & Mischgebiete

3.2.1 Verdichtungsräume

Die revidierte Nutzungsplanung setzt für die kommenden 15 Jahre konsequent auf die
Innenentwicklung. Das räumliche Leitbild gibt diesbezüglich verschieden Verdichtungs-
räume vor. Diese wurden in der Nutzungsplanung wie folgt behandelt:

Gebiet Umsetzung Potenzial
(Einwoh-
nende)

Gebiet JORE Entwicklungsziele gem. Leitbild (Kap. 5.1)
- Verdichtete Überbauung (Mehrfamilienhäuser, Grundlage:

Konzept)
- Integration in bestehende Strukturen (insb. Übergangsbereich

zu Kerngebiet)
- Hohe Aussenraumqualitäten (inkl. Begegnungsräume)
- Bodensparende Parkierungslösung

- Die Entwicklung des Gestaltungsplangebietes geschieht in
zwei Schritten und mittels zwei separaten Gestaltungsplänen
(GP Nord und GP Süd), beides auf Grundlage des übergreifen-
den Richtprojekts von Husistein & Partner AG vom 10.03.2023.

- GP Süd: Die öffentliche Auflage fand bereits statt. Die im Teil-
zonenplan festgelegten W3-plus Zone entspricht der in der
OPR vorgesehenen W3-Zone.Teilzonen- und Gestaltungsplan
sind zurzeit im Genehmigungsverfahren beim Kanton. Die Ge-
nehmigung wird Ende 2024 erwartet. Die Teilzonenplanände-
rung und der GP JORE sind daher nicht mehr Bestandteil der
Auflageverfahrens der Ortsplanungsrevision.

- GP Nord: Dieser Sektor wird im Rahmen der vorliegenden OP-
Revision in die W3 aufgezont. Es besteht noch kein rechtskräf-
tiger Gestaltungsplan.

- Gestaltungsplanpflicht, Pflichtenheft in Ortsplanung übernom-
men

ca. 120 E.

GP Hauptstrasse Entwicklungsziele gem. Leitbild (Kap. 5.1)
- Grössere teilweise überbaute, aber stark unternutzte Flächen

im Dorfzentrum, die in einem Gesamtkonzept sinnvoll verdich-
tet werden können

- Parzellenübergreifende Lösung anstreben (Landumlegung,
Gestaltungsplan)

- Mögliche Erschliessungs- und Bebauungsstrukturen sind
noch offen und müssen geprüft werden

- Entwicklung mittel- bis langfristig
- Gestaltungsplan mit Pflichtenheft
- Die Eigentümer wurden im Rahmen eines Dialogprozesses an-

gehört. Der Gestaltungsplanperimeter wurde aufgrund der
Rückmeldungen und den Entwicklungsabsichten angepasst
und konzentriert sich auf die Parzellen entlang der Haupt-
strasse und des Jöggigässli.

ca. 50 E.

Rainlistrasse Entwicklungsziele gem. Leitbild (Kap. 5.1)
- Heterogene Quartierstruktur (div. Bautypologien, ältere Bau-

substanz) und einzelne unbebaute Flächen
- Verdichtete Nutzung der unbebauten Zonen sicherstellen
- Überbauungskonzept unter besonderer Berücksichtigung der

Integration in das Ortsbild (Klärung Umgang mit Hostetenbe-
reich Umgebungszone V gem. ISOS)

- Berücksichtigung lokaler Wanderweg

- Der Schild im Westen (Büntenweg) wird in die W3 aufgezont.
- Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wird das Gebiet aus der

Gestaltungsplanpflicht entlassen. In Zusammenarbeit mit der
Denkmalpflege wurde eine orts- und landschaftsverträgliche
Lösung gefunden, welche die Interessen der Ortsbildschutzes
berücksichtigt. Auf den Parzellen wird ein ausreichender Frei-
haltebereich im Norden der Parzellen als Grünzone umgezont.

ca. 40 E.
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Gebiet Umsetzung Potenzial
(Einwoh-
nende)

GP Breitenstrasse Entwicklungsziele gem. Leitbild (Kap. 5.1)
- Strategische unbebaute Entwicklungsreserve, auf Basis eines

Gesamtkonzept optimal nutzen
- Verdichtete Überbauung (Mehrfamilienhäuser, Qualitätssiche-

rungsverfahren)
- Aussenraumgestaltung mit Integration des Dubenmoosba-

ches sowie des Themas „Hosteten“ (z.B. Baumreihe entlang
Hauptstrasse)

- Möglicher Ausbau Bushaltestelle Steinenbach berücksichti-
gen (z.B. gedeckte Velounterstände)

- Bodensparende Parkierungslösung
- Langsamverkehrsverbindung auf Ost-West-Achse vorsehen

- Entwicklung kurz- bis mittelfristig
- Es handelt sich um das strategisch wichtigste Entwicklungsge-

biet der Gemeinde. Seine Entwicklung setzt ein Qualitätsver-
fahren voraus (GP mit Wettbewerb/Studienauftrag). Die kleine
Mischzone im Norden wird miteinbezogen, ihre konkrete Nut-
zung soll im GP geregelt werden.

- Eine arealquerende Langsamverkehrsverbindung ist vorzuse-
hen.

ca. 90 E

GP Oberred Entwicklungsziele gem. Leitbild (Kap. 5.1)
- Heterogene Quartierstruktur (ältere Bausubstanz) mit grösse-

ren unbebauten Flächen
- Verdichtete Nutzung der unbebauten Zonen sicherstellen
- Parzellenübergreifende Planungen vorsehen
- Langfristige Verdichtungsmöglichkeiten in den bebauten Zo-

nen schaffen: Verdichtung unter Bedingung (Aussenraumqua-
lität, Parkierungslösung)

- Langsamverkehrsverbindung auf Ost-West-Achsen vorsehen
- Lage und Ausbaugrad Bushaltestelle Dägermoos prüfen

- Entwicklung mittel- bis langfristig
- In diesem Gebiet bestehen noch grössere unbebaute Flächen,

weshalb das Areal insgesamt ein grosses Potenzial aufweist.
Aufgrund der tiefergelegenen Topografie können hier höhere
Gebäude gut in Betracht gezogen werden. Die Flächen müs-
sen individuell entwickelt werden können. Eine GP-Pflicht ist
grundsätzlich vorgesehen, es kann aber unter bestimmten Um-
ständen davon abgesehen werden.

- Eine arealquerende Langsamverkehrsverbindung ist vorzuse-
hen

- Die Liegenschaften oberhalb der Geländekante bleiben in der
W2-Zone.

ca. 70 E.

Platten Entwicklungsziele gem. Leitbild (Kap. 5.1)
- Bebaute Flächen in heterogener Quartierstruktur (div. Bauty-

pen, ältere Bausubstanz, Einfamilienhäuser zwischen Mehrfa-
milienhäusern)

- Langfristige Verdichtungsmöglichkeiten in den bebauten Zo-
nen schaffen: Verdichtung unter Bedingung (Aussenraumqua-
lität, Parkierungslösung)

- Dieses Gebiet kann langfristig und auf Basis der individuellen
Entwicklungsbedürfnisse der Eigentümer weiterentwickelt wer-
den. Mit der W2+ wird ein Anreizsystem eingeführt, welches
den Eigentümer mehr Nutzungsmöglichkeiten gibt, wenn ge-
wisse im Zonenreglement definierte qualitative Voraussetzun-
gen erfüllt werden.

(keine konkrete
Quantifzierung)

Langmatt Entwicklungsziele gem. Leitbild (Kap. 5.1) siehe Rainlistrasse

- Entwicklung mittel- bis langfristig
- Dieses Gebiet weist eine sehr heterogene Struktur auf. Einfa-

milienhäuser liegen innerhalb von Mehrfamilienhausstrukturen.
Langfristig sollen Mehrfamilienhausstrukturen angestrebt wer-
den. Das Gebiet wird daher gesamthaft der W3 zugewiesen,
wobei für die bestehenden Einfamilienhäuser gewisse Ausbau-
möglichkeiten bestehen bleiben.

- Beim Schild „Krümbistrasse“ ist der Sanierungsstand der EFH
sehr heterogen. Eine flächige Veränderung kann nicht erwartet
werden, weshalb hier auf eine Aufzonung verzichtet wird, je-
doch eine Weiterentwicklung mittels W2+ ermöglicht wird.

(keine konkrete
Quantifzierung)
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Gebiet Umsetzung Potenzial
(Einwoh-
nende)

Steinenbach Süd Entwicklungsziele gem. Leitbild (Kap. 5.1)
- Grösstenteils bebaute Flächen in heterogener Quartierstruktur

(div. Bautypen, ältere Bausubstanz)
- Langfristige Verdichtungsmöglichkeiten in den bebauten Zo-

nen schaffen: Verdichtung unter Bedingung (Aussenraumqua-
lität, Parkierungslösung)

- Entwicklung mittel- bis langfristig
- Auch bei diesem heterogenen Gebiet (W2, W3) wurde die Zoni-

erung harmonisiert.
- Auf der heutigen Mischzone GW3 wird zukünftig reine Wohn-

nutzung vorgesehen.
- Der alte Aaremarkt (Parzelle 451) soll nicht mehr rein industriell

genutzt, sondern für Wohnnutzungen geöffnet werden. Damit
kann auch künftig Puffer zur Industriezone erhalten werden.
Die Umnutzung dieses Areals muss allerdings im Rahmen ei-
nes GP konkretisiert werden.

Aaremarkt:
ca. 60 E.

Übrige:
(keine konkrete
Quantifzierung)

3.2.2 Mischzonen

Dispers über das Siedlungsgebiet verteilt existieren mehrere Mischzonen (Gewerbezone
mit zugelassener Wohnnutzung). Um sicherzustellen, dass hier abseits der Kerngebiete
keine „konkurrenzierenden“ Gewerbepotenziale bestehen, wurden sämtliche Mischzo-
nen auf ihre Nutzung hin überprüft. Das Ergebnis bestätigt, dass die bestehenden Misch-
zonen aufgrund ihrer heutigen Nutzungen grundsätzlich beibehalten werden können
(ausgenommen ein Teil im Gebiet Steinenbach, siehe Umzonungen oben).

3.2.3 Weitere Verdichtungsmassnahmen

Darüber hinaus wurden weitere, eher flächig wirksame Verdichtungsmassnahmen vor-
genommen:

- Bei der Festlegung der neuen Geschossflächenziffer wurde im Allgemeinen
eher grosszügig vorgegangen.

- Es wird bewusst darauf verzichtet, die heute bestehenden prägenden Einfa-
milienhausstrukturen mittels flächigen Aufzonungen zu durchbrechen. Die
Gemeinde hat einen hohen Anteil an Einfamilienhauswohngebieten, die Akti-
vierung eines signifikanten Verdichtungspotenzials ist in dieser kleinräumigen
Struktur schwer erreichbar. Um den Anreiz für den Grundeigentümer für eine
Transformation entsprechend attraktiv zu gestalten, soll in gewissen Bereichen
ein drittes Vollgeschoss ermöglicht werden, jedoch kein zusätzliches Attika.
Da auf diese Weise die heutige Gesamthöhe nicht überschritten wird und zu-
sätzliche Qualitätsanforderungen gestellt werden, soll auch die Akzeptanz der
Bevölkerung gegenüber dieser Massnahme gesteigert werden. Der Perimeter
der Überlagerung "W2+" konzentriert sich primär auf die gut erschlossenen
Lagen und Flächen (z.B. Grabacker) wo das Veränderungspotenzial durch das
Gebäude- und Bewohneralter hoch eingeschätzt wird.



Planungsbericht | Siedlung
16

3.2.4 Fassungsvermögen

Das Fassungsvermögen für Einwohnende in den Bauzonen (Wohn- und Mischzo-
nen/Kernzonen) ist in Anhang 1 berechnet.

- Insgesamt kann in den grösseren Entwicklungsgebieten (insb. neue Gestal-
tungslangebiete) ein Potenzial für mindestens 475 zusätzliche Personen ange-
boten werden.

- Die übrigen noch unbebauten Bauzonen können ein Potenzial von rund 350
Personen aufnehmen.

- In den bereits bebauten Bauzonen besteht ein rechnerisches Nachverdich-
tungspotenzial von rund 180 Personen.

- Das gesamte Fassungsvermögen der Bauzone liegt somit bei rund 4’500 Per-
sonen.

Das kommunale räumliche Leitbild sieht für 2035 ein Bevölkerungsziel von 4'000 bis
4'300 Einwohnenden, und für 2045 einen Stand von 5'000 Einwohnenden vor. Die vor-
liegende Nutzungsplanung ist für die kommenden 15 Jahre dimensioniert. Sie bettet sich
folglich mit den berechneten 4'500 Einwohnenden für 2040 gut in dieses Wachstumsziel
ein.

3.3 Arbeitsgebiete

Die reinen Arbeitszonen (Industriezone, Gewerbezone) umfassen insgesamt 6.7 ha, wo-
von noch 1.9 ha (28 %) unbebaut sind. Die einzelnen Zonen werden wie folgt beurteilt:

Gebiet Situation Handlungsbedarf Planerische Massnahmen

Stüsslingerstrasse Grösstenteils überbaut keiner keine

Industriestrasse Unbebauter Bereich im Os-
ten

keiner (Erschliessung wurde
zwischenzeitlich realisiert)

keine (Erschliessung wurde
zwischenzeitlich realisiert)

Gösgerstrasse Ungenutzte Liegenschaft
(Aaremarkt, Parzelle 451)

Potenzial für Umnutzung
ausschöpfen

Umzonung in Mischzone

3.4 Weitere Nutzungen

Öffentliche Bauten & Anlagen
Es gab keine wesentlichen Veränderungen im Bereich der Zonen für öffentlichen Bauten
und Anlagen. Weil seitens Kirchengemeinde keine konkreten Projektabsichten vorlie-
gen, wird die ÖBA-Zone GB Nr. 1369/1363 nicht umgezont.

Sondernutzungszonen
Die Nutzungsplanung weist heute mehrere Sondernutzungszonen aus. Der Handlungs-
bedarf in diesen Zonen ist unterschiedlich und wird wie folgt beurteilt:

- Pferdesportzone Trottenhof: Die Nutzungsbestimmungen wurden präzi-
siert und alleinig für die Pferdesportnutzung beschränkt, so handelt es sich
nicht mehr um eine Gewerbe- sondern um eine. Eine Reduktion der Zone ist
nicht vorgesehen, da die Grundeigentümer an ihren Entwicklungsplänen fest-
halten.  Somit soll auch der Gestaltungsplan unverändert beibehalten bleiben.

- Gnadenhof (ehem. Gartenbauzone): Mit dem Projekt eines Tiergnaden-
hofes soll auf dem Areal auch nach der Aufgabe des Gartenbetriebs eine Be-
wirtschaftung möglich sein (keine Rückzuweisung Landwirtschaftsland). Die
dazu notwendige Teiländerung wurde bereits am 22. Juni 2022 vom Regie-
rungsrat genehmigt. Im Rahmen der Bereinigung der Waldpläne mit dem Kan-
ton sind noch Differenzen zur Waldfläche gegenüber der Teiländerung
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hervorgetreten. Diese werden in der Gesamtauflage der Ortsplanung bereinigt
(vgl. Kap. 5.2).

- Energie & Freizeit: Im Rahmen des Konzessionsverfahrens und der Rest-
rukturierung gewisser Gebäude der Enwia AG wird im Turbinenhaus Platz für
weitere Nutzungen frei. Demnach soll ein Imbissstand innerhalb des Turbinen-
raums installiert werden sowie weitere öffentliche Nutzungen wie WC, Du-
schen, Bade Ein- und Ausstieg sowie Aussensitzplätze. In der Ortsplanung ist
dafür eine Sondernutzungszone vorgesehen (siehe auch nachfolgend).

Alle diese Sondernutzungszonen sind als «weitere Zonen» im Sinne von Art. 18 RPG zu
betrachten, es handelt sich also nicht um «normale» Bauzonen.

Sondernutzungszone Energie & Freizeit
Im Rahmen der Konzessionsverfahrens hat die Eniwa AG, die Situation beim Turbinen-
haus neu betrachtet. Der vorgelagerte Imbisstand soll nun ins Gebäude integriert, sowie
Sitzplätze und Sanitäranalgen für die Badegäste bereitgestellt werden können. Es han-
delt sich um einen Freizeitknotenpunkt mit Velovorzugsroute und Badestandort. Zudem
fahren gelegentlich Fahrzeuge für die Bewirtschaftung der Landwirtschaftsflächen im
Grien und für den Unterhalt der Eniwa AG sowie auch in Zukunft Fahrzeuge für die Zu-
lieferung des Imbisstandes hindurch. Für die Bedürfnisse der Eniwa AG wurde ein Nach-
weis erbracht, wie die Nutzungen auf minimaler Fläche angeordnet werden könnten
(siehe Abbildung 7). Nach einer Vorabklärung mit dem Kanton wurde die Sondernut-
zungszone im Südwesten entlang des Naturreservat Grien bis zum Wald/Feldgehölze
ausgeweitet (mehrheitlich versiegelte Fläche) und im Bauzonen- und Gesamtplan einge-
tragen. Die Zonenvorschriften wurden im Zonenreglement ergänzt.

Abbildung 7: Situationsplan mit Bedürfnisab-
deckung der Eniwa AG, Stand: 29. Juli 2022.
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3.5 Siedlungsqualität

Das Instrument des Gestaltungsplans als Qualitätssicherungsinstrument hat sich in Er-
linsbach SO bewährt. Daher werden teilweise auch für wichtige Entwicklungsgebiete Ge-
staltungplanpflichten vorgesehen. Das Zonenreglement definiert für diese Areale spezi-
fische Entwicklungsziele für jeden der zu erstellenden Gestaltungspläne (Anhang ZR).
Zudem wird alternativ das qualitätssichernde Verfahren eingeführt. Der Gemeinderat
entscheidet über die Art des Verfahrens.

Für alle Gestaltungspläne gelten Mindestanforderungen bezüglich Verdichtung, Ge-
staltung, Aussenraum, Wohnungsangebot, Parkierung und Energie.

Weitere Elemente der Siedlungsqualität werden wie folgt behandelt:
- Beibehaltung der Erhaltungszone für die historisch bedeutsamen Sektoren im

Dorf Niedererlinsbach
- Aussenräume: Um eine flexiblere Gestaltung der Aussenräume mit gleichwer-

tiger ökologischer Qualität und Erholungsqualität zu ermöglichen, sollen neu
auch Bäume als Grünflächenersatz möglich sein. Zudem ist die Umgebungsge-
staltung Teil des Baugesuchs.

- Publikumsorientierte Erdgeschossnutzungen: Die Nachfrage an Gewerbeflä-
chen für Detailhandel oder Dienstleistungen ist schwankend. Damit jedoch si-
chergestellt werden kann, dass die Gewerbetreibenden mit publikumsorien-
tiertem Angebot sich räumlich konzentrieren, sollen bei allen neuen Gebäuden
im festgelegten Perimeter das Erdgeschoss so ausgestaltet werden, dass sowohl
Wohn- als auch Gewerbenutzungen möglich sind. So ist die Nutzung unabhän-
gig von der aktuellen Bedarfslage langfristig und flexibel gesichert.

- Einführung von Bestimmungen zur Siedlungsrandgestaltung und Restriktio-
nen bezüglich Lichtemissionen.

- Erweiterung der Landschaftsschutzzonen: Mit der Erweiterung in den Berei-
chen Reben, Müsenfeld, Rötlenfeld, Ghürstli und Vorziel werden die hohen be-
stehenden Erholungs- und Landschaftsqualitäten in unmittelbarer Nähe zum
Siedlungsgebiet gesichert.

- Ausschluss gewisser Dachformen (§3 Abs. 4 ZR): Schutz des Ortsbildes im ge-
samten Gemeindegebiet

3.6 Erholung / Freizeit

Die Naherholungsqualitäten in Erlinsbach sind sehr hoch, im Rahmen der Ortsplanung
wurden Wegverbindungen überprüft und wo möglich noch optimiert. Im Baureglement
(§11 Abs. 2) wurde ergänzt, dass Spiel- oder auch Aufenthaltsflächen bei Wohnsiedlun-
gen oder Mehrfamilienhäusern qualitativ hochwertig gestaltet werden müssen. Eben-
falls wird neu unter den Mindestanforderungen bei Gestaltungsplänen ebenfalls eine
gute Aussenraumgestaltung gefordert.

3.7 Ortsbild

Das Ortsbild von Erlinsbach ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder (ISOS) als
Ortsbild von nationaler Bedeutung aufgeführt (vgl. auch Grundlagenbericht). Der histo-
rische Zentrumsbereich des Dorfes ist der Erhaltungs- oder Kernzone zugewiesen und
mit dem Ortsbildschutzperimeter überlagert, damit unterliegen Neubauten und Ersatz-
bauten der Gestaltungsplanpflicht oder einem qualitätssichernden Verfahren.
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Abbildung: Siegfriedkarte mit rechtskräftigem
Zonenplan überlagert (Quelle: sogis)

Obererlinsbach
Für den Dorfkern Obererlinsbach besteht
kein Ortsbildinventar. Mit einer Überla-
gerung mit der Siegfriedkarte kann über-
prüft werden, wo die historischen Bau-
strukturen in diesem Ortsteil liegen.
Grundsätzlich decken die heutigen Kern-
zonen die relevanten Bereiche ab. Grös-
sere Anpassungen sind daher nicht nötig.

Abbildung: ISOS-Aufnahmeplan (10/08) Abbildung: revidierter Zonenplan, blau: ISOS-
A-Perimeter (Baugruppen)



Planungsbericht | Siedlung
20

Niedererlinsbach
Alle A-ISOS Gebiete (Baugruppen) liegen in der Erhaltungszone, Kernzone oder der
öBA-Zone und sind mit der Ortsbildschutzzone überlagert. Eine kleine Ausnahme bildet
ein Abschnitt an der Rainlistrasse in der Wohnzone. Für die Entwicklung entlang dieses
Strassenzuges wurde in Absprache und nach Begehung mit der kantonalen Denkmal-
pflege der rückwärtige Bereich (Umgebungszone V mit Erhaltungsziel a) der Grünzone
zugewiesen.

Die heutigen verschiedenen Kernzonen in Ober- und Niedererlinsbach werden soweit
wie möglich zusammengeführt. Die Erhaltungszone bleibt bestehen. Es besteht somit
eine Kernzone und eine Erhaltungszone sowie ein überlagerter Ortsbildschutzperimeter
zur Qualitätssicherung des Inventars.

Kernzone
keine Inhaltliche Veränderung / neu /
aufheben

Ortsbildschutzperimeter
keine Inhaltliche Veränderung / neu /
aufheben

Erhaltungszone
keine Inhaltliche Veränderung / neu /
aufheben

Zweck
Erhaltung und Weiterentwicklung
der historischen Dorfkerne bzw.
der charakteristischen Orts- und
Strassenbilder.

Zweck
Schutz traditioneller, architekto-
nisch wertvoller Bauten und der
sorgfältigen Einordnung von Um-
und Neubauten.

Zweck
Erhaltung und Ergänzung des cha-
rakteristischen Orts- und Strassen-
bildes

Nutzung
- öffentliche Bauten
- Gaststätten
- Läden
- Wohnungen
- Büros
- dem Charakter der Zone entspre-
chende mässig störende Gewerbe-
und Dienstleistungsbetriebe

zzgl. Perimeter publikumsorien-
tierte Erdgeschossnutzungen

Gestaltung
alle baul. Massnahmen sowie die
Umgebungsgestaltung müssen
sich in bestehende Strukturen ein-
ordnen
– Dachformen: Möglichkeit für

Flachdächer bei Nebenbau-
ten

– Dachmaterialien
– Dachaufbauten
– bodensparende Parkierung

Abweichungen bei überzeugende-
rer Lösung mgl.

Nutzung
Zulässig sind öffentliche Bauten,
Wohnbauten sowie dem Charakter
der Zone entsprechende nicht stö-
rende Kleingewerbe- und Dienst-
leistungsbetriebe.

Baumasse, Gestaltung
war vorher unter Ortsbildschutzpe-
rimeter geregelt
keine GFZ
Grünflächenziffer min. 20%
Grünflächenersatz pro Baum 30m2
/ 50m2
Geschosszahl 2G
Fassadenhöhe max. 7.5 m
Dachneigung 35° - 45°a.T.

– Ausnahmebewilligung bei Un-
terschreitung Grünflächenzif-
fer

– Spezifikationen zum Baumer-
satz

– Abstimmung Gestaltung und
Stellung von Bauten auf Um-
gebung abzustimmen

– Ersatzbauten müssen mit den
gleichen Aussenmassen er-
stellt werden (definierte Aus-
nahmen)

– In Absprache mit der Fach-
stelle Ortsbildschutz sind 3
Geschosse zulässig

Verfahren / Qualitätssicherung
Definition der nötigen Verfahren je
nach Projekt
– bei Aus- und Umbau: Fach-

gutachten
– bei Neu- und Ersatzbauten:

Gestaltungsplan oder quali-
tätssicherndes Verfahren

Definitionen für qualitätssichernde
Verfahren

Für Beurteilung von Baugesuchen
und Gestaltungsplänen muss Stel-
lungnahme der Fachperson Orts-
bild Ortsbildschutz eingeholt wer-
den.

Baumasse, Gestaltung
Es gelten die Bestimmungen zur
Ortsbildschutzzone Niedererlins-
bach.

Ausnützungsziffer keine
Grünflächenziffer min. 20 %
Grünflächenersatz pro Baum1)50m2

Geschosszahl 2) 1 oder 2G
Gebäudehöhe max. 7.5 m
Dachneigung 35° - 45° a.T.

1) Einheimischer, standortgerech-
ter, hochstämmiger Baum. Der
Stamm-durchmesser eines solchen
Baumes muss im Zeitpunkt der
Pflanzung mindestens 5 cm betra-
gen. Er muss mit seinem Wurzel-
werk in Humus von mindestens
1.60 m x 1.60 m Fläche und min-
destens 80 cm Tiefe versetzt wer-
den. Im Falle seines Absterbens ist
er zu ersetzen.

2) Die Geschosszahl ist fallweise
unter Berücksichtigung der Situa-
tion und des umgebenden Bebau-
ungsstruktur festzulegen.
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Kernzone
keine Inhaltliche Veränderung / neu /
aufheben

Ortsbildschutzperimeter
keine Inhaltliche Veränderung / neu /
aufheben

Erhaltungszone
keine Inhaltliche Veränderung / neu /
aufheben

Erweiterungen
Neu unter Ortsbildschutzperimeter
geregelt. Grundsätzlich ist der Er-
halt der bestehenden Volumina
vorgegeben.

Umgebung
Vorplätze und Abstellplätze sind in
traditioneller Art zu erhalten und zu
gestalten sowie möglichst in was-
serdurchlässiger Weise auszufüh-
ren.

Bauliche Erweiterungen
Zusätzliche Bauten sind nur im
Rahmen eines Gestaltungsplanes
zulässig.
Erweiterungen kann die Baube-
hörde ohne Gestaltungsplan bewil-
ligen.

Antennen und Sonnenkollekt-
oren
– erlaubt, wenn nicht visuell

störend
– Sonnenkollektoren sollen in

die Dachhaut oder Umge-
bung integriert werden

Lärm-Empfindlichkeitsstufe
ES II, in Teilgebieten bei Aufstu-
fung ES III

3.8 Kulturobjekte

Geschützte Objekte
Diese Objekte sind alle direkt durch eine kantonale Verfügung geschützt und im Zonen-
plan bezeichnet. Folgende Objekte wurden noch ergänzt:

- Bubenstein in Obererlinsbach
- Wegkreuz Stutz in Niedererlinsbach: Ist das Pendant zum Meitlistein (in kan-

tonalem Inventar Chindlistein) und befindet sich noch am ursprünglichen Ort.
Der Meitlistein hingegen wurde von seinem ursprünglichen Ort bereits in den
60er Jahren entfernt und beim Restaurant Kreuz als Brunnen umfunktioniert.

- Das geschützte Gebäude Nr. 3 «Gasthaus zum Löwen» brannte im Januar
2023 ab. Gemeinde, Kanton und Eigentümer stehen in Kontakt betreffend des
weiteren Vorgehens. Das Areal und damit das Gasthaus zum Löwen ist zum
Verkauf ausgeschrieben.

Erhaltenswerte & schützenswerte Objekte
Die rechtsgültige Nutzungsplanung bezeichnet erhaltenswerte und schützenwerte Ob-
jekte.  Folgende Änderungen wurden in der Nutzungsplanung vorgenommen:

Objekt Änderung Erläuterungen

Grabplatte von Felten Neuaufnahme Gem. Schutzverzeichnis Kt. Solo-
thurn

Gebäude Vogelbergstrasse 8, GB Nr.
706

Entlassung Gebäude existiert nicht mehr

Gebäude Vogelbergstrasse 11 Entlassung Gebäude ist am Zerfallen, kein er-
haltenswerter Charakter mehr

Gebäude Hauptstrasse 125, Hirschen Entlassung (Teilbereich) Anbau im hinteren Bereich nicht
erhaltenswert

Gebäude Hauptstrasse 117, Kreuz Entlassung (Teilbereich) Anbau im hinteren Bereich nicht
erhaltenswert

Villa Aarauerstrasse 109 Neuaufnahme Gemäss Begehung und kant.
Denkmalpflege

Brunnen Hauptstrasse /Stüsslin-
gerstrasse

Neuaufnahme Gemäss Begehung und kant.
Denkmalpflege

Alte Post, Gebäude aarauerstrasse 103 Neuaufnahme Gemäss Begehung und kant.
Denkmalpflege

Gebäude Stüsslingerstrasse 10 Neuaufnahme Gemäss Begehung und kant.
Denkmalpflege

Hauptstrasse 23/25 (Kopfbau Ost), 26
(Gebäudeteile Süd), 27/29, 33, 35

Neuaufnahmen Gemäss Begehung und kant.
Denkmalpflege

Areal Gnadenhof Saalhofstrasse 41 Neuaufnahme Gemäss kant. Denkmalpflege

Gebäude Dorfplatz 22 Neuaufnahme Gemäss Begehung und kant.
Denkmalpflege

Rainlistrasse 3/5, 6/8/10, 11,35, 36 und
39

Neuaufnahmen Gemäss Begehung und kant.
Denkmalpflege
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Cäsar-Von-Arx-strasse 2 und 4/6 Neuaufnahme Gemäss Begehung und kant.
Denkmalpflege

Langgässli 1 und 7 Neuaufnahme Gemäss Begehung und kant.
Denkmalpflege

Stüsslingerstrasse 5 (West), 7 und 15/17 Neuaufnahme Gemäss Begehung und kant.
Denkmalpflege

3.9 Archäologische Fundstellen

Die archäologischen Fundstellen sind auf dem Bauzonen- und Gesamtplan bezeichnet
und die Bestimmungen im Zonenreglement aufgeführt. Die Gemeinde verfügt über drei
Fundstellen (Blütti, Herrenholz und Kirche u. Umgebung), die entsprechend ihrer neuen
Ausdehnung aktualisiert wurden.

3.10 Historische Verkehrswege

Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) weist Wege von nationa-
ler, regionaler und lokaler Bedeutung aus. Die Abschnitte mit Substanz werden orientie-
rend im Gesamtplan aufgeführt.

3.11 Abbaugebiete

Die folgenden Abbaugebiete liegen auf dem Gebiet der Gemeinde:
- Steinbruch Gugen (Kalkstein): Schaffung einer Spezialzone «Abbauzone

Steinbruch Gugen»
- Kiesabbau Birch/ ehem. Kieswerk Belser: Der Gestaltungsplanperimeter ist

Gesamtplan aufgeführt. Dieser Sektor ist Gegenstand eines Endgestaltungs-
plans vom 05.06.2007 (siehe Kap. 7.6). Bei der Gemeinde liegt zurzeit ein Bau-
gesuch für ein Renaturierungsprojektes auf einer Teilfläche der Kiesgrube vor.
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4 Mobilität
4.1 Strassennetz

Kantonsstrassen
Das Betriebs- und Gestaltungskonzept entlang der Hauptstrasse ist seitens Kanton
noch in Erarbeitung. Für die Gemeinde hat dieses Projekt eine grosse Bedeutung und
wünscht eine rasche Umsetzung. In einem ersten Planungsschritt wird das Ortszentrum
mit dem Kreisel und den Bushaltestellen Dorfplatz bearbeitet.

Gemeindestrassen
Im gesamten Gemeindegebiet ist die flächendeckende Umsetzung der Tempo 30 auf den
Sammel- und Erschliessungsstrassen umgesetzt. Damit wird das Quartierstrassennetz
attraktiv für die Velonutzung und die im rechtskräftigen Erschliessungsplan
vorgesehenen Trottoirausbauvorhaben werden nicht übernommen. Es wurden einzelne
Umklassierungen der Strassenkategorien vorgenommen (siehe Kap. 7.3).
Die Erschliessung des Gestaltungsplans JORE erfolgt für die erste Etappe über die
Kantonsstrasse und für die zweite Etappe über die Josef-Reinhart-Strasse (gemäss
Absprachen zwischen Kanton und Gemeinde im Rahmen der Gestaltungsplanung). Im
Erschliessungsplan ist die Erschliessung für die erste Etappe via Kantonsstrasse
eingezeichnet. Die Details werden im Gestaltungsplan geregelt.

4.2 Parkierung

Gemäss der rechtskräftigen Regelung konnten mehr Abstellplätze realisiert werden, als
in den kantonalen Vorgaben vorgesehen sind. Dies wurde korrigiert, im Baureglement
wird nunmehr auf die KBV verwiesen. Es zeigt sich zunehmend, dass v.a. bei grösseren
Überbauungen Investoren kaum Interesse zeigen, grosse Anzahl an Abstellplätzen zu
realisieren, da diese oftmals unternutzt sind. Im Rahmen von Gestaltungsplänen ist es
neu möglich, auch die Anzahl von Parkplätzen zu reduzieren.
Die bereits im rechtskräftigen Gesamtplan bezeichneten bestehenden öffentlichen
Parkplätze ausserhalb des Baugebiets bleiben bestehen und werden im Plan weiterhin
verankert.

4.3 Öffentlicher Verkehr

Seitens Gemeinde besteht kein Handlungsbedarf im Bereich des öffentlichen Verkehrs.
Sowohl Angebot Busverbindungen als auch Haltestelleninfrastruktur.

4.4 Fuss- & Veloverkehr

Es besteht ein engmaschiges Netz an Verbindungen für den Langsamverkehr.
- Fusswegnetz: Um ihren Bestand zu sichern wurden einzelne Abschnitte im

Erschliessungsplan als Fusswegrecht aufgenommen (Dienstbarkeitsrechte be-
stehen bereits oder sind von der Gemeinde noch vorzusehen). In Entwick-
lungsgebieten wurden die zu vorzusehenden Verbindungen aufgezeigt.

- Velowegnetz: Die Quartiere sind allesamt als Tempo-30-Zonen ausgeschie-
den, die das sichere Fortbewegen für Fussgänger, Velofahrende und Automobi-
listen auf dem kommunalen Strassennetz ermöglicht. Vor diesem Hintergrund
sieht die Gemeinde keinen Bedarf, abseits des Strassennetzes spezielle Velo-
wege zu bezeichnen. Der kantonale Velonetzplan aus dem Jahr 2019 wird als
Orientierungsinhalt in den Plänen dargestellt.
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5 Natur & Landschaft
5.1 Landwirtschaft

Landwirtschaftsbetriebe
Bei den aktiven Betrieben im oder am Siedlungsgebiet liegen keine speziellen Konflikte
vor. Es besteht kein planerischer Handlungsbedarf.

Fruchtfolgeflächen
Die Gesamtfläche an anrechenbaren Fruchtfolgeflächen bleibt zwar unverändert. Durch
die Aufhebung der Reservezone werden allerdings die darin liegenden Fruchtfolgeflä-
chen formell der Landwirtschaftszone zugewiesen und sind neu anrechenbar.

Typ Vor
Revision

ha

Veränderung
ha

Nach
Revision

ha

Fruchtfolgeflächen (FFF) 143.13 ha +4.74 ha FFF in Reservezonen 151.87 ha

Bedingte FFF, davon 50% anre-
chenbar

29.52 ha Keine Veränderungen 29.52 ha

FFF in Reservezonen (erst anre-
chenbar bei Zuweisung zur Land-
wirtschaftszone)

4.74 ha -4.74 ha  0 ha

Total 172.65 ha 176.95 ha

Abbildung 8: Potentielle FFF innerhalb der
SNZ Pferdesport (violett).

In der Sondernutzungszone Pferdesport stehen weitere potentielle Fruchtfolgeflächen
im Umfang von bis zu 5 ha zur Verfügung (unbebaute Flächen). Die Beurteilung der FFF-
Qualität kann erst im Eintretensfall (Rückfall in die Landwirtschaftszone) geprüft wer-
den.

Für die aktiven Betriebe innerhalb einer Landschaftsschutzzone sollen auch in Zukunft
betriebliche Erweiterungen möglich sein. Zum besseren Verständnis wurde im Zonen-
reglement ein entsprechender Absatz zur Landschaftsschutzzone ergänzt und zusätzlich
im Gesamtplan mittels schematischer Aussparungen visuell festgehalten.
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Güterregulierung / Landwirtschaftliche Planung
Die Weiterverfolgung der Melioration ist aktuell sistiert, bis die Folgen für die Landwirt-
schaft besser abgeschätzt werden können. Die Rückmeldung des Kantons bzgl. Grund-
wassergebiete ist noch hängig.

5.2 Wald

Im Rahmen der Nutzungsplanung wurden keine speziellen Bedürfnisse und Unstimmig-
keit festgestellt. Die Waldflächen wurden dem kantonalen Waldplan mit Stand 26. Juli
2023 entnommen. Aufgrund der Digitalisierung musste die Grundnutzung entlang des
Waldes überprüft und bereinigt werden. Es handelt sich hierbei um geringfügige graphi-
sche Anpassungen entlang der Waldgrenzen. Die überarbeiteten Waldfeststellungspläne
liegen als Übersichtsplan mit fünf Detailplänen der Ortsplanungsrevision bei. Im Rah-
men der Revisionsarbeiten werden ebenfalls die bestehenden Waldfeststellungslinien
und die dazugehörigen Waldabstandslinien überprüft. Der Perimeter im Kiesabbauge-
biet Birch wird bezüglich Wald- und Heckenfeststellung nicht berücksichtigt (siehe Kap.
3.11).

Ausschnitt revidierter Plan Luftbild Erläuterung

Detailplan Erzbach
Bereinigung der Waldgrenze auf
Strassenabschnitt, Parz. 90089
und 346

Detailplan Platte
Bereinigung Waldgrenze auf-
grund der Auszonung auf Parz.
1836

Detailplan Vorziel
Bereinigung der Waldgrenze auf
Parz. 663



Planungsbericht | Natur & Landschaft
26

Detailplan Breite
Bereinigung Waldgrenze auf
Parz. 3284 gemäss bisherigem
Stand
Reduktion resp. Ergänzung auf
Parz. 357 und 399 gemäss
Bauzone

Detailplan Eymatt
Bereinigung Waldgrenze ge-
mäss Bauzonengrenze und
Waldplan.

Überprüfung Waldabstandslinien
Gemäss §141 PBG gilt ein Waldabstand von 20 m. Geringere Waldbaulinien resp. Wald-
abstandslinie können ausgewiesen werden, wenn eine Begründung vorliegt:

- bspw. bei vorhandenen Grenzen (öffentliche Strasse entlang Wald, Gelände-
knick mit Wald in steilerem Gelände unterhalb Siedlung)

-  bei gewachsenen Strukturen (bestehende enge Verzahnung Wald/Siedlung,
Waldzungen mit Feldgehölz Charakter)

-  und/oder in raumplanerisch begründeten Fällen.

In Erlinsbach SO wurden die altrechtlichen und teilweise reduzierten Waldabstandsli-
nien im Rahmen der Ortsplanung im Einzelfall überprüft. Zusammengefasst kann fest-
gehalten werden, dass sich bei begründetem Fall die Waldbaulinie auf 10 m bei Feldge-
hölze (Waldflächen < 3'600 m2) oder Gefälle (mit Siedlung abwärts) reduzieren. Die Ge-
bäude innerhalb des Waldabstands werden mittels Vorbaulinien gesichert.



Planungsbericht | Anhang

In der folgenden Tabelle werden Waldflächen und ihre Walbaulinien an der Grenze der
Bauzone einzeln diskutiert und deren Festlegung begründet:

Auszug Erschliessungsplan Erläuterung

Im Rahmen der Teiländerung Sondernutzungszone
für die Gnadenhof wurde die Waldabstandslinie auf
20 m festgelegt. Die Unterlagen wurden am 22. Juni
2022 vom Regierungsrat genehmigt.

Auszug genehmigte Teiländerung Gnadenhof

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision hat der Kanton
die massgebende Waldfläche definiert. Diese ist et-
was grösser (vgl. separaten Waldfeststellungsplan)
und liegt etwas näher an der bestehenden Kleinbaute.
Das führt dazu, dass diese Nebenbaute neu teilweise
im Waldabstand liegt. Für Nebenbauten werden keine
Vorbaulinie angewendet.

Die Parzelle 1836 und Teile von 1832 sind von der
Grünzone ausgezont. Die Festlegung einer Waldbau-
linie ist nur noch im Bereich der Parzelle 1834 not-
wendig. Im Waldfeststellungsplan und dem Erschlies-
sungsplan Mitte wird die Waldfeststellungslinien und -
abstandslinie (20 m) entsprechend korrigiert. Beibe-
halten bleibt die Waldfeststellung auf der Parzelle
1834, da sie die Bauzone (Parzelle 1831) am Rande
tangiert und der Abstand deutlich grösser ist als jener
der Kantonsbaulinie.

Die Waldbaulinie beträgt 20 m. Der gesetzlich vorge-
schriebene Waldabstand wird somit eingehalten. Das
Gebäude auf Parzelle 2243 wird mit einer Vorbaulinie
versehen.

Das Waldstück am Erzbach ist ca. 2'870 m2 gross und
gilt als Feldgehölz (< 3'600 m2). Entsprechend darf
eine reduzierte Waldbaulinie von 10 m festgelegt wer-
den.
Die Gebäudeteile innerhalb der Waldbaulinie werden
mit einer Vorbaulinie versehen.
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Das ca. 550 m2 grosse Waldstück gilt als Feldgehölz
(< 3'600 m2). Zudem grenzt es auf der Seite der Ge-
meinde Erlinsbach SO an eine Strasse und/oder ei-
nen Fussweg. Entsprechend darf ein reduzierter
Waldabstand festgelegt werden.
Im Westen wird auf die Waldbaulinie verzichtet und
die (Strassen-) Baulinie dargestellt, auf der Seite des
Fussweges im Norden die Waldbaulinie von 10 m ein-
gezeichnet.

Das Waldstück ist grösser als 3'600 m2. Die Waldbau-
linie liegt bei 20 m. Betroffen ist eine Grünzone mit ei-
nem Nebenbau. Für Nebenbauten werden keine Vor-
baulinie angewendet.

Die nächste Bauzone liegt etwas mehr als 20 m von
der Waldfeststellungslinie entfernt. Einzige Ausnahme
bildet die Parzelle 2644. Die Parzelle fällt an der
Spitze um ca. 3 m in den Waldabstand von 20 m rein.
Die Waldabstandslinie liegt auf dem Fussweg und in-
nerhalb des Baulinienabstandes.
An der Waldfeststellungslinie wird im Sinn der Kohä-
renz im Erschliessungsplan Süd festgehalten. In den
Waldfeststellungsplänen wird die Waldfeststellungsli-
nie bereinigt und weiterhin aufgeführt.

Die Waldfläche ist grösser als 3'600 m2. Die Waldbau-
linie muss entsprechend bei 20 m festgelegt werde.
Die Gebäude innerhalb der Waldbaulinie werden mit
Vorbaulinien versehen.

Obwohl die beiden Wälder weniger als 3'600 m2 gross
sind, wird ein gesetzlich vorgegebener Waldabstand
von 20 m festgelegt. Da die Parzelle weitgehen unbe-
baut ist und bei einer Bebauung aufgrund der Grösse
des Grundstückes die Waldbaulinien mühelos einge-
halten werden können. Das vorhandene Gebäude
(Pfadiheim) wird mit einer Vorbaulinie versehen.

Für die Parz. 221 (SNZ Pferdesport) liegt an der Ge-
meindegrenze zu Erlinsbach AG und einem Wald, der
weniger als 20 m entfernt ist. Entsprechend wird hier
ebenfalls eine Waldbaulinie von 20 m festgelegt.
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5.3 Landschaft & Naturobjekte

(vgl. Beilagen Naturinventar und Naturkonzept)

Übergeordnete Inventare
Die verschiedenen übergeordneten Naturinventare wurden wie folgt berücksichtigt:

Inventar Planerische Massnahme

BLN-Gebiet Informationsinhalt Gesamtplan

Juraschutzzone Wald: Waldgesetz
landwirtschaftliche Flächen: grösstenteils mit Land-
schaftsschutzzone überlagert (keine LSZ im Bereich
Müsenfeld, Gugenfeld)

Kantonale Vorranggebiete
- Rosmaregg (Meiershäcki/Häldeli/Schlue/ Pfaffen-

matt/ Winterhalde)
- Geissacker

Wald: Waldgesetz
landwirtschaftliche Flächen mit Landschaftsschutz-
zone überlagert

Kantonale Vorranggebiete Natur und Landschaft
-  Gugen-Rüttmatt-Geissflue
- Alte Aare zwischen Winznau und Aarau

Bestehendes Gebiet, der Grundnutzung überlagert

Wildtierkorridore Wurde neu als verbindlicher Inhalt mittels einer
Schutzzone Wildtierkorridor (§ 23 ZR) festgesetzt,
die Bestimmungen entsprechen jenen der Ge-
meinde Stüsslingen (gemeinsamer Wildtierkorridor)

Kantonale Naturreservate
- Grien
- Weiher Summerhalden

- als Geotop in Genehmigungsinhalt aufgenommen
- Lage im Wald: Waldgesetz

Geotope
- Prallhang Aare
- Auenlandschaft Aare Schönenwerd, Eppenberg-
Wöschnau

- Schutz durch Landschaftsschutzzone

Das Schutzobjekt 103.1 Tuempel, Gugen Rüti auf
GB Nr. 626 (mit RRB Nr. 1489 vom 12. März 1976
geschützt), wird nicht mehr im kantonalen Richtplan
aufgeführt und wurde unterdessen entfernt.
Die immer noch geltenden kantonalen Schutzbe-
schlüsse (RRB) werden vom Regierungsrat bei der
Genehmigung der Ortsplanungsrevision aufzuhe-
ben sein. Das aufgehobene kantonale Schutzobjekt
soll als kommunale Schutzzone in den Genehmi-
gungsinhalt des Gesamtplanes aufgenommen wer-
den.

Wird neu als kommunales Schutzobjekt geführt.

Kommunales Inventar
Das kommunale Natur- und Lebensrauminventar wurde 2020 von einer Arbeitsgruppe
der Umweltschutzkommission Erlinsbach unter der Leitung von Andreas Bossert neu
erstellt. Es entstand eine Übersicht aller Landschaftselemente (ausserhalb des Sied-
lungsgebiets), eine ausführliche Aufnahme aller gesichteten Arten (Anhang zum Inven-
tar) und ein Bericht mit konkreten Massnahmenvorschlägen.

Die Einzelbäume aus dem Inventar wurden als geschützte Objekte in den Gesamtplan
übernommen.

Aus der Erarbeitung des Naturinventars kam die Empfehlung hervor im Bereich Sum-
merhalden zwischen dem Waldrand und dem Weg eine kantonale Naturschutzzone zu
schaffen. Ein Teil des vorgeschlagenen Perimeters ist bereits Bestandteil des Bundesin-
ventars der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung. Die ökologische Be-
deutung der Fläche wird im Naturinventar in Kap. 6.3 beschrieben. Der Kanton sieht
von der Festlegung eines kantonalen Naturschutzzone (Summerhalden) ab (erste kant.
Vorprüfung). Aus Sicht des Kantons ist der Schutz des wertvollen Gebiets ausreichend
gewährleistet, da eine Teilflächen Bestandteil des Bundesinventar der Trockenwiesen
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und -weiden von nationaler Bedeutung ist und mehrere Vereinbarungsflächen innerhalb
des kantonalen Mehrjahresprogrammes Natur und Landschaft vorhanden sind.

Weitere Änderungen werden in Kapitel 7.2 zusammengefasst. Im Bereich der Mü-
selmatt wird neu eine Naturschutzzone unter anderem zum Schutz des Wiesenbläulings
ausgewiesen.

Entlang der Krete des Gugen wird neu ein Waldreservat (Naturschutzzone) auf-
genommen. Die Parzellen gehören neu zu einem Teil der Pro Natura. Nach Gesprächen
mit der neuen Eigentümerin kann der bestehende Waldkindergarten weiterhin den
Wald nutzen. Die Feuerstelle angrenzend an die Naturschutzzone ist davon nicht tan-
giert und kann wie bisher betrieben werden.

An den bestehenden Natur- und Landschaftsschutzzonen wird gemäss rechtskräf-
tige Ortsplanung festgehalten. Auf die Ergänzungen von bestehenden Natur- oder Land-
schaftsschutzzonen wird in Kapitel 7.2 genauer eingegangen.

Abbildung 9: rot: Bundesinventar TWW,
orange: kommunale Naturschutzzone, gelb:
Vorschlag Perimeter kantonale Naturschutz-
zone

Das 2023 erarbeitete kommunale Naturkonzept beinhaltet Massnahmen zum Erhalt,
Schutz und Förderung der Naturwerte im Gemeindegebiet. Die Themen Vernetzung und
Hecken werden vertieft betrachtet. Als Grundlage dienen das vom NVE erarbeitete Na-
turinventar, sowie die kantonalen Agrardaten. Das Naturkonzept gilt als Leitfaden für
die Gemeinde, die Inhalte sind nicht grundeigentümer- oder behördenverbindlich. Eine
Bilanzierung der eigentümerverbindlich geschützten Hecken konnte auf Basis der vor-
liegenden Daten aus den alten Inventaren (1986/1999) nicht erstellt werden.

5.4 Naturgefahren

Die Naturgefahren werden neu in einem separaten Naturgefahrenplan dargestellt. Die
Grundlagen entsprechen jenen des Kantons und werden ohne Veränderung übernom-
men. Bei Bauvorhaben innerhalb eines Gefahrengebietes gelten besondere Bestimmun-
gen gemäss § 20 Zonenreglement.

Die Gefahrenkarte Wasser wurde im Jahr 2023 von OSTAG Ingenieure AG überarbei-
tet und weist neu keine Gebäude im Gefahrengebiet mit erheblicher (rot) Gefährdung
auf. Einige Wohnhäuser liegen im blauen Gefahrenbereich. Die grösste Gefährdung geht
dabei vom Dubenmoosbach aus.

Die Gefahrenkarte Rutschung wurde seit 2011 nicht mehr aktualisiert und mit diesem
Stand abgebildet. Es bestehen weiterhin punktuelle Rutschgebiete. Davon betroffen sind
einige Gebäude am Siedlungsrand (mittlere Gefährdung).
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Für Bauprojekte will der Planungsbericht ebenfalls auf die Gefährdung durch Oberflä-
chenabfluss hinweisen (Gefahrenhinweiskarte des Bundes). Diese Inhalte wurden
vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) erstellt und können bei Interesse abgerufen werden
(siehe Abbildung 10). Neu wird das Zonenreglement um eine Bestimmung zum Oberflä-
chenabfluss ergänzt.

Abbildung 10: Auszug der «Gefährdungskarte
Oberflächenabfluss» (Quelle: map.geo.ad-
min.ch)

5.5 Gewässer

Gewässerraum allgemein
Der Schutz der Fliessgewässer wurde mit der kant. Arbeitshilfe "Gewässerraum für
Fliessgewässer" umgesetzt. Die raumplanerische Sicherstellung des Gewässerraums er-
folgt folgendermassen:

- Ausserhalb der Bauzone wird in der Regel die Landwirtschaftszone mit einer
Uferschutzzone überlagert.

- Innerhalb der Bauzone ist in erster Priorität eine Uferschutzzone (als Grund-
nutzung) auszuscheiden.

- Fallweise sind im Erschliessungsplan Gewässer-, Unterhalts- und Vorbaulinien
festgelegt. Wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheit, die Uferschutzzone nicht
möglich ist bzw. zweckmässig ist. Ist bei eingedolten Bächen eine Ausdolung
unwahrscheinlich, so sind Unterhaltsbaulinien vorzusehen (in der Regel beid-
seitig je 4.0 m ab Leitungsachse). In den Zonenvorschriften zur Uferschutz-
zone ist wird den Anforderungen an die Nutzung des Gewässerraums Rech-
nung zu tragen. Bei Baulinien ist ebenfalls ein Hinweis auf die Nutzungsbe-
schränkungen nach Art. 41c GSchV anzubringen.

Gewässerraumfestlegung Aare
Als Grundlage für die Gewässerraumfestlegung entlang der Aare dienten der Erschlies-
sungs- und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften «Hochwasserschutz- und Revi-
talisierungsprojekt Aare Olten – Aarau», sowie die kantonale Uferschutzzone aus dem
Richtplan. Ein minimaler Gewässerraum von 15 m ab dem Aareufer muss in der Nut-
zungsplanung als Uferschutzzone ausgewiesen werden. Fallweise kann diese, in Konsul-
tation der oben genannten Grundlagen, verbreitert werden. In den Bereichen, wo die
kantonale Uferschutzzone weit über den minimalen Gewässerraum hinausgehen, kann
die Gemeinde die Differenz auch als anderweitige Schutzzone ausweisen. In Erlinsbach
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wird in dieser Situation eine der Landwirtschaftszone überlagerte kommunale Land-
schaftsschutzzone ausgeschieden. Wo bei der Gewässerraumfestlegung von den vorge-
schlagenen Gewässerraumlinie aus dem Hochwasserschutz- und Revitalisierungspro-
jekt abgewichen wurde, wird dies erläutert und begründet.

Gewässerraum kommunal
Die abschnittsbezogene Gewässerraumfestlegung ist im Anhang (5) detailliert erläutert.
Gebäude, die in den Gewässerraum hineinragen und mit einer Gewässerbaulinie gesi-
chert sind, erhalten eine Vorbauline. Die bestehenden Uferschutzzonen werden beibe-
halten. Die Uferschutzzonen wurde vorwiegend entlang von weitgehend unbebauten
Flächen (Gr, I und OEBA) angewendet sowie bei Kleinstflächen resp. -parzellen (siehe
Abbildung 11).

Abbildung 11: Gewässerraumfestlegung
Kleinstflächen; Uferschutzzone zwischen
Strasse und Gewässer. Gewässerbaulinie auf
der überbauten Parzelle.

Entlang der Aare gilt der Gewässerraum von 15 m ab Uferrand. Im Rahmen des kanto-
nalen Hochwasserschutzes und Renaturierungsprojektes Aare, Olten-aarau wurde dar-
über hinaus ein vergrösserter Gewässerraum und Schutzzonen festgelegt. Die Dimensi-
onen wurden im Gesamtplan übernommen. Weiter ist ein Renaturierungsprojekt ent-
lang des Erzbaches am südlichen Siedlungsrand in Erarbeitung. Sobald das Projekt der
eniwa (Abschnitt Geschiebesammler bis Aarekanal) umgesetzt ist, wird die Planung von
den Kantonen AG und SO weiterverfolgt. Dieses wurde bislang nicht genehmigt und liegt
aktuell noch dem Kanton Aargau vor. In Absprache mit dem Kanton wird der bestehende
Gewässerverlauf für die Festlegung verwendet und zu gegebener Zeit der Gewässerver-
lauf und -raum entsprechend dem Projekt angepasst.

Vom Wasserbaukonzept 2018 ist vorwiegend die Aare betroffen. Der Gewässerraum der
Aare wird durch den kantonalen Richtplan abschliessend festgelegt. Weitere Auswirkun-
gen ergeben sich keine.
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5.5.1 Biber

Entlang von natürlichen und naturnahen Gewässerabschnitten und in einem ca. 20 m
breiten Uferstreifen befindet sich der Lebensraum eines Bibers. Die Sicherung dieses
Lebensraumes wird durch die Festlegung des Gewässerraumes gemäss Art. 36a GSchG
und Art. 41a, 41b und 41c GSchV Sorge getragen. Die Breite des Gewässerraumes muss
erhöht werden, soweit dies erforderlich ist zur Gewährleistung des Schutzzieles von Ob-
jekten nach Absatz 1 sowie anderer überwiegenden Interessen des Natur- und Land-
schaftsschutzes (Art. 41a Abs. 3 Bst. c GSchV). Reicht dieser Raum zur Konfliktvermei-
dung nicht aus, kann eine grosszügigere Bemessung des Gewässerraums gemäss der so-
genannten «Biodiversitätskurve» (Leitbild Fliessgewässer Schweiz) dienen (Art. 41a).

Die Gemeinde Erlinsbach SO ist am Rande von der Thematik betroffen. Der Erzbach und
die Aare (Dubenmoosbach nur beim Weiher) würden die ökologischen Bedingungen für
ein Lebensraum des Bibers erfüllen. Gemäss Gemeinde haben sich an drei Stellen ein
Biber resp. Biberfamilie niedergelassen. Da sich der Biber an verschiedenen Orten in den
letzten Jahren ansiedelte, aber nicht dauerhaft verweilte, behält sich die Gemeinde vor
die minimalen Gewässerräume festzulegen und bei geänderten Umständen nochmals
über eine Vergrösserung des Gewässerraumes zu diskutieren. Der Gewässerraum der
Aare berücksichtigt den Lebensraum des Bibers bereits.

Abbildung 12: Sichtung eines Bibers resp. ei-
ner Biberfamilie in den letzten Jahren.

Weiher Dubenmoosbach
vor ca. 5 Jahre

Aare Mitteldamm
2022

Erzbach
2021
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6 Umwelt
6.1 Energie

Im Rahmen von Gestaltungsplänen in der Wohn- und Mischzone muss nachgewiesen
werden, wie erneuerbare Energien gefördert werden (Energiekonzept).

6.2 Lärm

In der Nutzungsplanung werden den verschiedenen Grundnutzungszonen im Zonenreg-
lement die entsprechenden Lärmempfindlichkeitsstufen (ES) zugewiesen. Im Zusam-
menhang mit den Um- und Aufzonungen wurden die Lärmstufen angepasst.

6.3 Grundwasser

Der revidierte Perimeter für die Grundwasserschutzzone Gillacker wurde im Gesamt-
plan eingearbeitet (RRB 2018/758). In den Bereichen der Schutzzonen Weid (RRB Nr.
1995/1230 vom 02. Mai 1995), resp. Breitmis (RRB Nr. 1995/1231 vom 02.05.1995) wur-
den keine Änderungen vorgenommen. Die beiden Schutzzonen entsprechen nicht mehr
der gültigen Gewässerschutzgesetzgebung. Eine Revision sollte vorgesehen werden. Die
Gemeinde steht diesbezüglich mit dem Kanton in Kontakt.

6.4 Belastete Standorte / Altlasten

Es befinden sich 18 belastete Standorte im Gemeindegebiet. Die aktualisierten Flä-
chen können im «Kataster der belasteten Standorte» online eingesehen werden
(geo.so.ch/map/kbs).

Die beiden als sanierungsbedürftig bezeichneten Schiessanlagen wurden im Jahr
2023 saniert.

Für beide Themen wird auf dem Bauzonen- und Gesamtplan sowie im Zonenreglement
ein Hinweis auf die zu konsultierenden Grundlagen gemacht.

6.5 Bodenbelastung

Gemäss kantonaler Hinweiskarte ("Prüfperimeter Bodenabtrag") sind in Erlinsbach
keine Bodenbelastungsgebiete ausgeschieden. Allerdings sind – wie andernorts –meh-
rere Verdachtsflächen aufgeführt (z.B. Privatgärten vor 1955, Familiengärten, Gärtne-
reien). Im Bauzonen- und Gesamtplan sowie im Zonenreglement wird ein Hinweis auf
die Grundlage gemacht.

6.6 Störfall

In der Gemeinde sind einzig die Kantonsstrassenabschnitte der Störfallverordnung un-
terstellt. Es sind keine speziellen Massnahmen in der Ortsplanung vorgesehen.
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7 Planungsinstrumente
7.1 Bauzonenplan

Da mit der Revision zwei Ortsplanungen zusammengeführt wurden, musste auch die
Zonensystematik bereinigt werden. Folgende Übersicht zeigt, wie die Wohn- und Kern-
zonen zusammengefasst wurden:

Zone rechtskräftig Entwurf Revision

 Wohnzone W1

Wohnzone W2Wohnzone W2H

Wohnzone W2

 Kernzone Niedererlinsbach KN

Kernzone K Kernzone Obererlinsbach Ke

Ortsbildzone Obererlinsbach Ob

Erhaltungszone Erhaltungszone

Ortsbildschutzzone Niedererlinsbach Ortsbildschutzperimeter

Im Folgenden wird auf die wesentlichsten Änderungen eingegangen (siehe auch
Änderungsplan). Massgebend ist der revidierte Bauzonenplan. Die vorgezogenen und
rechtskräftigen Teiländerungen wurden in die Bauzonen- und Erschliessungspläne inte-
griert und werden hier nicht mehr aufgelistet.

Zonenplan rechtskräftig
(Quelle: SOGIS)

Zonenplan revidiert Erläuterung

(existierte noch nicht) Revidiert: Überlagerte Wohnzone
W2+

Die Zone W2+ überlagert die
Wohnzone W2. Sie bildet ein An-
reizsystem mit der Möglichkeit ein
3. Vollgeschoss zu realisieren.

Rechtskräftig: Verkehrsflä-
che/Kernzone / Landwirtschafts-
zone
Revidiert: Wohnzone W2

Ersatzneubau auf Parzelle 706
entspricht nicht mehr den Vorga-
ben einer Kernzone. Ehemalige
Freihaltefläche für Erschliessung
wird mit eingezont (Parzelle 86).

Rechtskräftig: Verkehrsfläche
Revidiert: W2

Reservezone ist keine Bauzone.
Eine Erschliessungsstrasse ist
nicht mehr notwendig.
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Zonenplan rechtskräftig
(Quelle: SOGIS)

Zonenplan revidiert Erläuterung

Rechtskräftig: Kernzone
Revidiert: W2+

Harmonisierung Kernzonen und
weitgehend unbebaute Zonen als
Wohnzonen ausgewiesen, da kei-
nen direkten Bezug mehr zum
Kern

Rechtskräftig: öBA
Revidiert: Kernzone

Die beiden Liegenschaften befin-
den sich im privaten Besitz und
sind mit Wohnhäusern bebaut.
Die Flächen werden nicht für öf-
fentliche Anlagen benötigt.

Rechtskräftig: Kernzone
Revidiert: W2+

Zonierung wurde Nutzung ange-
passt, bestehende Einfamilien-
häuser haben kein Bezug zum
Kern

Rechtskräftig: Kernzone
Revidiert: W2+

Die Wohnzone 2 liegt isoliert zwi-
schen Kern- und Wohnzone 3.
Dies wird bereinigt und neu der
Kernzone zugeordnet.

Rechtskräftig: KZ/W2/W3
Revidiert: Kernzone

Parz. Nr. 1419 wurde bislang in
drei unterschiedlichen Bauzonen
unterteilt. Bereinigung der Bauzo-
nenzuordnung.

Rechtskräftig: GW3
Revidiert: Kernzone

Die Zonierung wurde der Nutzung
angepasst.
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Zonenplan rechtskräftig
(Quelle: SOGIS)

Zonenplan revidiert Erläuterung

Rechtskräftig: W2
Revidiert: Kernzone

Mit der Umzonung wird die Kern-
zone in diesem Abschnitt «ge-
schlossen».

Rechtskräftig: W2
Revidiert:W3 /  Kernzone

Die drei Parzellen
1421/1422/2808 wurden neu der
Kernzone zugewiesen, da die
Bausubstanz der Typologie der
Kernzone ähnelt.
Der verbleibende Teil der W2 zwi-
schen der dreigeschossigen Zone
wurde aufgezont um die Typolo-
gie langfristig anzugleichen.

Rechtskräftig: W2 / Kernzone
Revidiert: Grünzone

Ein Teil der W2 und Kernzone
wird der Grünzone zugewiesen.
Dies aufgrund des ISOS-Umge-
bungsschutz (Perimeter V). Die
Gestaltungsplanpflicht entfällt.

Rechtskräftig: W2 (Teil Nord)
Revidiert: W3

Die Parzellen Nr. 2318, 2910 und
2394 im Sinne des Richtprojekts
von Husistein & Partner AG vom
10.03.2023 aufgezont.
Die Parzellen Nr. 2731, 2294,
1656, 3285 sowie die Teilfläche
von Parzellen Nr. 1532 wurden
bereits in einer separaten Teilän-
derung des Zonenplans und Ge-
staltungsplan «JORE GP 1» auf-
gezont.

Rechtskräftig: Grünzone
Revidiert: Landwirtschaftszone /
W2

Ursprung / Hintergrund der
Grünzone ist nicht mehr nachvoll-
ziehbar und wird nicht benötigt,
einzig der schmale Bereich an-
grenzend an Parz. Nr. 1832 (ge-
nutzt als Kaninchenstall) soll in
der Bauzone als W2 bestehen
bleiben

Rechtskräftig: W2
Revidiert: W3

Die unbebaute Fläche (Parzelle
427) eignet sich für eine verdich-
tete Überbauung. Ein Bonusge-
schoss ist im Rahmen des Ge-
staltungsplans möglich.
Die Parzellen südlich können
langfristig ebenfalls verdichtet
werden.




























































